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80. Bekanntmachung 

1. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung 
der Kreisstadt Unna für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 

 
Aufgrund des § 81 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. 
NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25. Juni 2015 (GV. 
NRW. S. 496), hat der Rat der Kreisstadt Unna mit Beschlüssen vom 
26.11.2015 und 17.12.2015 folgende Nachtragssatzung zur Haushalts-
satzung vom 27.11.2014 erlassen: 

 
 

§ 1 
 
Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden 
  
 
 

 
 
 
U 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

und 
 
 
 



190 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen (ohne 
Ausleihungen) erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung  
 
der bisherige für das Haushaltsjahr 2015 in Höhe von 2.270.000 EUR um 
220.000 EUR erhöht und damit auf 2.490.000 EUR 
 
und für das Haushaltsjahr 2016 in Höhe von 260.000 EUR um 1.625.000 
EUR erhöht und damit auf 1.885.000 EUR 
 
festgesetzt. 
 

§ 3 
 
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung der  
Ausleihungen an städtische Beteiligungen erforderlich ist, wird gegenüber 
der bisherigen Festsetzung für das Haushaltsjahr 2015 in Höhe von 
6.000.000 EUR um 7.500.000 EUR erhöht und damit auf 13.500.000 EUR 
 
und für das Haushaltsjahr 2016 in Höhe von 4.000.000 EUR um 1.250.000 
EUR vermindert und damit auf 2.750.000 EUR 
 
festgesetzt. 
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§ 4 
 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von 
Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird  
gegenüber der bisherigen Festsetzung  
 
für das Haushaltsjahr 2015 in Höhe von 2.442.000 EUR um 1.640.000 EUR 
erhöht und damit auf 4.082.000 EUR 
 
und für das Haushaltsjahr 2016 in Höhe von 17.651.000 EUR um 1.115.000 
EUR erhöht und damit auf 18.766.000 EUR 
 
festgesetzt. 
 
 

§ 5 
 
Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund der voraussichtlichen 
Jahresergebnisse im Ergebnisplan wird gegenüber der bisherigen Festset-
zung  
 
für das Haushaltsjahr 2015 in Höhe von 14.500.000 EUR um 3.800.000 
EUR vermindert und damit auf 10.700.000 EUR  
 
für das Haushaltsjahr 2016 in Höhe von 11.540.000 EUR um 1.260.000 
EUR erhöht und damit auf 12.800.000 EUR  
 
festgesetzt. 
 
 

§ 6 
 

Der bisher festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung 
wird nicht geändert. 
 
 

§ 7 

 
Die Steuersätze für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 werden nicht  
geändert. Die Angabe der Steuersätze in der Haushaltssatzung hat nur  
deklaratorischen Charakter. 
 

§ 8 
 

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im  
Jahre 2020 wieder hergestellt. Die dafür im Haushaltssicherungskonzept 
enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des 
Haushaltsplanes umzusetzen. 
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§ 9 
 

In Verbindung mit § 4 Absatz 5 GemHVO gelten die als Anlage beigefügten 
Bewirtschaftungsregeln. 
 
 

§ 10 
 

(1) Soweit im Stellenplan der Vermerk „künftig wegfallend“ (kw) angebracht 
ist, dürfen solche freiwerdende Stellen dieser Besoldungsgruppe nicht mehr 
besetzt werden. 
 
(2) Soweit im Stellenplan der Vermerk „künftig umwandeln“ angebracht ist, 
sind solche freiwerdende Stellen dieser Besoldungsgruppe in Stellen einer 
niedrigeren Besoldungsgruppe oder in Angestelltenstellen umzuwandeln. 
 
 

Allgemeine Bewirtschaftungs- und Veranschlagungsregeln nach § 4 
Abs. 5 GemHVO 

 
1. Die Wertgrenze einzelner Investitionsmaßnahmen im Sinne von § 41  

Absatz 1 Buchstabe h der Gemeindeordnung NRW beträgt bei  

Beschaffungen und Baumaßnahmen 50.000 Euro des gesamten  

Auszahlungsbedarfes je Maßnahme. Letzteres gilt auch für einzelne  

bauliche Unterhaltungsmaßnahmen. 

 
2. Als Inanspruchnahme gilt bereits die Vergabe von Aufträgen. Die  

Auszahlungsansätze dürfen nur dann kassenwirksam in Anspruch  

genommen werden, wenn die rechtzeitige Bereitstellung der  

Deckungsmittel gesichert ist. 

 
 

Budgetbildung nach § 21 GemHVO in der Ergebnisrechnung 
 

1. Für nachfolgende Aufwendungen und Erträge werden gesamtstädtische 

produktübergreifende Budgets gebildet, welche zentral bewirtschaftet  

werden:  
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Für die refinanzierten Personalkostenanteile des Jobcenters und des  

Gebührenhaushaltes Rettungsdienst werden davon getrennte  

Budgetringe geführt. Minderaufwendungen in diesen Budgetringen  

stehen nur insoweit für Personalmehraufwendungen an anderen Stellen 

zur Verfügung, sofern der Refinanzierungsgrad nicht verändert wird. 

 

Über Verschiebungen von Ermächtigungen entscheidet im Einzelfall bis 

einschließlich 50.000 Euro der Kämmerer, vertretungsweise die Leitung 

des Finanzmanagements. Für darüber hinaus gehende Beträge  

entscheidet der Rat. 

 

2. Innerhalb einer Produktgruppe bilden die ordentlichen Erträge und die  

ordentlichen Aufwendungen ein von der jeweiligen Produktgruppen-

leitung selbst zu bewirtschaftendes Budget. Mehrerträge dürfen für  

Mehraufwendungen verwendet werden; im Gegenzug reduzieren Minder-

erträge die Ermächtigungen für Aufwendungen. In jedem Fall sind  

mögliche Zweckbestimmungen zu beachten. Die vorgenannten flexiblen  

Bewirtschaftungsregeln sind nicht auf die zentral bewirtschafteten  

Budgets anzuwenden. 

 
 

3. Nach den Geschäftsbereichen des Verwaltungsvorstandes werden die  

unter Nr. 2 genannten Produktgruppenbudgets zu Vorstandsbudgets  

zusammengefasst. Verschiebungen zwischen den Produktgruppen eines  

Vorstandsbudgets erfolgen im Einvernehmen mit dem Finanz-

management. 

 
4. Verschiebungen von Ermächtigungen zwischen den Vorstandsbudgets  

erfolgen im Einzelfall bis einschließlich 50.000 Euro durch den  
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Kämmerer, vertretungsweise durch die Leitung des Finanz-

managements. Für darüber hinaus gehende Beträge entscheidet der 

Rat.  

 
5. Verschiebungen zwischen einzeln veranschlagten baulichen  

Unterhaltungsmaßnahmen erfolgen bis einschließlich 50.000 Euro durch 

den Kämmerer, vertretungsweise durch die Leitung des Finanz-

managements. Bei darüber hinaus gehenden Beträgen entscheidet der 

Rat. 

 
6. Das Gesamtdeckungsprinzip sieht gemäß § 20 GemHVO u.a. vor, dass 

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit insgesamt zur Deckung 

der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit dienen. Während 

Mehreinzahlungen zu Mehrauszahlungen berechtigen, dürfen die  

vorgenannten Budgetregeln nach § 21 Absatz 3 GemHVO nicht zu einer 

Minderung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit führen. 

Budgetbildung nach § 21 GemHVO für Investitionen 
 

1. Die Ein- und Auszahlungen der Investitionen einer Produktgruppe  

werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Innerhalb dessen dürfen 

höhere Einzahlungen für höhere Auszahlungen von Investitionen  

verwendet werden. Im Gegenzug reduzieren Mindereinzahlungen die  

Ermächtigungen für Auszahlungen. Verschiebungen von Ermächtigun-

gen erfolgen im Einvernehmen mit dem Finanzmanagement. 

 
2. Nach den Geschäftsbereichen des Verwaltungsvorstandes werden die 

unter Nr. 1 genannten Produktgruppenbudgets zu Vorstandsbudgets  

zusammengefasst. Über Verschiebungen von Ermächtigungen zwischen 

verschiedenen Produktgruppen eines Vorstandsbudgets entscheidet der 

Kämmerer, vertretungsweise die Leitung des Finanzmanagements. 

 
Verschiebungen von Ermächtigungen zwischen den Vorstandsbudgets 
erfolgen im Einzelfall bis einschließlich 50.000 Euro durch den  
Kämmerer, vertretungsweise durch die Leitung des Finanz-
managements. Bei darüber hinaus gehenden Beträgen entscheidet der 
Rat. 

 
3. Von den o.g. Regelungen bleiben gesonderte einzelne Deckungs-

vermerke und Zweckbestimmungen bei den jeweiligen Investitionen  

unberührt. Entsprechendes ist den textlichen Erläuterungen der  

einzelnen Investitionen zu entnehmen. 
 

4. Verpflichtungsermächtigungen im Gesamthaushalt werden gemäß § 13 

Absatz 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Entsprechende 

Verschiebungen obliegen dem Kämmerer, vertretungsweise der Leitung 

des Finanzmanagements. 
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Über-/außerplanmäßige Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen 

 
1. Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen nach den vorgenannten 

Budgetregeln gelten nach § 21 Abs. 2 Satz 3 GemHVO nicht als über-

planmäßig. 

 
2. Für außerplanmäßigen Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen gilt § 

83 GO NRW. Bei unabweisbaren außerplanmäßigen Aufwendungen 

bzw. Auszahlungen im Einzelfall von bis zu 50.000 Euro entscheidet der 

Kämmerer, vertretungsweise die Leitung des Finanzmanagements. Bei 

mehr als 50.000 Euro entscheidet der Rat. 
 
 
 
 

Berichtswesen 
 

1. Die Produktgruppenleitungen sind verpflichtet, dem Finanzmanagement 

mindestens vierteljährlich über den Stand, die voraussichtliche  

Entwicklung und über sonstige steuerungsrelevante Abweichungen ihrer 

Produktgruppen-/ Investitionsbudgets zu berichten. Darüber hinaus ist 

das Finanzmanagement unverzüglich zu informieren, wenn die  

Einhaltung der Produktgruppen-/ Investitionsbudgets gefährdet ist. 

 
2. Zu den Stichtagen 30.06. und 30.09. berichtet der Kämmerer dem Haupt- 

und Finanzausschuss und dem Rat über Abweichungen des laufenden 

Jahres von 50.000 Euro und mehr. Darüber hinaus können zum 31.03. 

(Frühjahresbericht) und 31.12. (Jahresabschlussbericht) Bericht-

erstattungen erfolgen. Ein regelmäßiger Berichtstermin kann bei Erlass 

einer Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung entfallen. 
 
 
 

Bekanntmachung der 1. Nachtragshaushaltssatzung für die  
Haushaltsjahre 2015 und 2016 

 
Die vorstehende 1. Nachtragshaushaltssatzung mit ihren Anlagen für die 
Haushaltsjahre 2015 und 2016 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die 
1. Nachtragshaushaltssatzung für die Jahre 2015 und 2016 mit ihren  
Anlagen ist gemäß § 80 Absatz 5 GO NRW dem Landrat des Kreises  
Unna als untere staatliche Verwaltungsbehörde mit Schreiben vom 
27.11.2015 angezeigt worden. 
 
Gemäß § 76 GO NRW hat die Kreisstadt Unna ein Haushalts-
sicherungskonzept aufzustellen. Die nach § 76 Absatz 2 GO NRW  
erforderliche Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes ist vom 
Landrat des Kreises Unna als untere staatliche Verwaltungsbehörde mit 
Verfügung vom 10.12.2015 erteilt worden. 
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Der 1. Nachtragshaushaltsplan und das Haushaltssicherungskonzept  
2015-2020 liegen bis zum Ende der Auslegungsfristen gemäß § 80 Absatz 
6 GO NRW i.V.m. § 96 Absatz 2 GO NRW zur Einsichtnahme während der 
Dienststunden 
 
montags bis donnerstags 08.00 bis 12.00 Uhr und 13.30 bis 16.00 Uhr 
freitags 08.00 bis 12.30 Uhr 
 
im Rathaus der Kreisstadt Unna, Rathausplatz 1, Bürgerservice  
(Erdgeschoss) öffentlich aus 
 
und ist unter der Adresse www.unna.de im Internet verfügbar. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass gem. § 7 Abs. 6 GO NRW eine Verlet-
zung der Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen der  
Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr 
geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
 

 eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 
Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
 

 diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht  
worden, 
 

 der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder 
 

 der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt 
und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt. 

 
 

Unna, 18.12.2015 
 
gez. Werner Kolter 
Bürgermeister 
 
 

Abl.KrStUN 25 – 80 / 18. Dezember 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

http://www.unna.de/
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81. Bekanntmachung 

1. Änderungssatzung vom 18.12.2015 zur Satzung über die  
Abfallbeseitigung in der Kreisstadt Unna vom 19.09.2012 

 
Aufgrund der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. 
NRW. S. 666 / SGV. NRW. 2023), zuletzt geändert durch Artikel 2 des  
Gesetzes zur Beschleunigung der Aufstellung kommunaler Gesamt-
abschlüsse und zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften vom 
25. Juni 2015 (GV. NRW. S. 496), des Artikels 1 des Gesetzes  zur  
Neuordnung des Kreislaufwirtschafts- und Abfallrechts vom 24.02.2012 
(BGBl. I 2012, S. 212), das durch Artikel 4 des Gesetzes zur Neuordnung 
des Rechts über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die umwelt-
verträgliche Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten vom  
20. Oktober 2015 (BGBl. I S.1739) geändert worden ist, des § 7 der  
Verordnung über die Entsorgung von gewerblichen Siedlungsabfällen und 
von bestimmten Bau- und Abbruchabfällen vom 19.06.2002 (BGBl. I 2002, 
S. 1938), zuletzt geändert durch Artikel 5 Abs. 23 des Gesetzes zur  
Neuordnung des Kreislaufwirtschafts- und Abfallrechts vom 24.02.2012 
(BGBl. I 2012,  S. 212) und des § 5 des Abfallgesetzes für das Land  
Nordrhein-Westfalen (LAbfG NRW) vom 21. Juni 1988 (GV. NRW. S. 250 / 
SGV. NRW. 2061), zuletzt geändert durch Artikel 11 des Gesetzes zur  
Änderung des Altlastensanierungs- und Altlastenaufbereitungsverbands-
gesetzes – AAVG und zur Änderung wasserverbandlicher Vorschriften vom 
21. März 2013 (GV. NRW. S. 148) sowie des § 17 des Gesetzes über  
Ordnungswidrigkeiten in der Fassung der Bekanntmachung vom  
19. Februar 1987 (BGBl. I 1987, S. 602), zuletzt geändert durch Artikel 4 
des Gesetzes zur Steigerung der Attraktivität des Dienstes in der  
Bundeswehr vom 13.05.2015 (BGBl. I  S. 706) hat der Rat der Kreisstadt 
Unna in seiner Sitzung am 17.12.2015 folgende 1. Änderungssatzung zur 
Satzung über die Abfallbeseitigung in der Kreisstadt Unna vom 19.09.2012 
beschlossen: 
 
 

§ 1 
 

 
Der § 15, Absatz 1, Nummer 1 der Satzung über die Abfallbeseitigung wird 
wie folgt neu gefasst: 
 

§ 15 
Häufigkeit und Zeit der Leerung 

 
(1) Die auf dem Grundstück des Abfallbesitzers vorhandenen Abfall-

behälter werden werktags wie folgt entleert: 
 
 
 

1. Der Abfallbehälter für Restabfall wird im 2-Wochen-Rhythmus oder im  
4-Wochen-Rhythmus, je nach Antrag, entleert. Der 1100-Liter Rest-
abfallbehälter wird auf Antrag auch häufiger entleert. 

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=14875&vd_back=N208&sg=0&menu=1
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§ 2 
 

Inkrafttreten 
 
Die 1. Änderungssatzung der Satzung über die Abfallbeseitigung in der 
Kreisstadt Unna tritt zum  01. Januar 2016 in Kraft. 

 

 

 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Die 1. Änderungssatzung zur Satzung über die Abfallbeseitigung in der 
Kreisstadt Unna wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Es wird darauf hingewiesen, dass gem. § 7 Abs. 6 GO NRW eine Verlet-
zung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen dieser    
Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr   
geltend gemacht werden kann, es sei denn, 

 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes An-
zeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
 

b) diese Satzung wurde nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht, 
 

c) der Bürgermeister hat den Beschluss vorher beanstandet oder 
 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Kreisstadt vorher 
gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache be-
zeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 
 

Unna, 18.12.2015 

 

gez. Werner Kolter 
Bürgermeister 
 

 

Abl.KrStUN 25 – 81 / 18. Dezember 2015 
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82. Bekanntmachung 

 

6. Änderungssatzung vom 18.12.2015 der Gebührensatzung über die 
Erhebung von Friedhofsgebühren in der Kreisstadt Unna vom 27. Mai 

2010, zuletzt geändert durch die 5. Änderungssatzung vom  
22. Dezember 2014 

 

Der Rat der Kreisstadt Unna hat aufgrund des § 4 des Gesetzes über das 
Friedhofs- und Bestattungswesen des Landes Nordrhein-Westfalen  
(Bestattungsgesetz NRW) vom 17. Juni 2003 (GV. NRW. S. 313) zuletzt 
geändert durch das Gesetz zur Änderung des Bestattungsgesetzes vom 
09. Juli 2014 (GV. NRW. S. 405) sowie der §§ 2, 4, 5 und 6 Kommunal-
abgabengesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21.10.1969 
(GV. NRW. S. 712 / SGV. NRW. 610), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
zweiten Gesetzes zur Änderung des Meldegesetzes vom 8. September 
2015 (GV. NRW. S. 666), in Verbindung mit §§ 7 und 41 der Gemeinde-
ordnung für das Land Nordrhein- Westfalen (GO NRW) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert 
durch Artikel 2 des Gesetzes zur Beschleunigung der Aufstellung  
kommunaler Gesamtabschlüsse und zu Änderung kommunalrechtlicher 
Vorschriften vom 25. Juni 2015 (GV. NRW. S. 496)  in Verbindung mit § 28 
der Satzung für die Friedhöfe der Kreisstadt Unna vom 27. Mai 2010 in  
seiner Sitzung am 17. Dezember 2015 folgende 6. Änderungssatzung der 
Gebührensatzung über die Erhebung von Friedhofsgebühren vom 27. Mai 
2010 beschlossen: 

 
§ 1 

Der § 3 der Gebührensatzung über die Gebühren für die Grabnutzung 
und Grabstättenerwerb wird wie folgt neu gefasst: 

 

§ 3  Gebühren für die Grabnutzung und Grabstättenerwerb 
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§ 2 
Der § 4 der Gebührensatzung über die Gebühren für Bestattungen und 

Beisetzungen wird wie folgt neu gefasst: 
 

§ 4 Gebühren für Bestattungen und Beisetzungen  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

§ 3 
Der § 5 der Gebührensatzung über die Gebühren für die Ausgrabung 

von Leichen und Urnen wird wie folgt neu gefasst: 
 

§ 5 Gebühren für die Ausgrabung von Leichen und Urnen 
 
 

 
 
 
 
 



201 
 

 

 

§ 4  
Der § 6 der Gebührensatzung über die Gebühren für die Neben-

leistungen Trauerhalle wird wie folgt neu gefasst: 
 

§ 6 Gebühren für die Nebenleistungen Trauerhalle 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

§ 5  
Der § 7 der Gebührensatzung über die Gebühren für die Nutzung der 

Trauerhalle wird wie folgt neu gefasst: 
 

§ 7 Gebühren für die Nutzung der Trauerhalle 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

§ 6  
Der § 8 der Gebührensatzung über die Verwaltungsgebühren  

wird wie folgt neu gefasst: 
 

§ 8 Verwaltungsgebühren 
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§ 9 
Inkrafttreten 

 
Diese 6. Änderungssatzung über die Erhebung von Friedhofsgebühren tritt 
am 01. Januar 2016 in Kraft.  
 
 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Die 6. Änderungssatzung der Gebührensatzung über die Erhebung von 
Friedhofsgebühren in der Kreisstadt Unna wird hiermit öffentlich bekannt    
gemacht. 
Es wird darauf hingewiesen, dass gem. § 7 Abs. 6 GO NRW eine Verlet-
zung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen dieser    
Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr   
geltend gemacht werden kann, es sei denn, 

 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes An-
zeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
 

b) diese Satzung wurde nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht, 
 

c) der Bürgermeister hat den Beschluss vorher beanstandet oder 
 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Kreisstadt vorher 
gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache be-
zeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 
 

Unna, 18.12.2015 

 

gez. Werner Kolter 
Bürgermeister 
 

 

Abl.KrStUN 25 – 82 / 18. Dezember 2015 
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83. Bekanntmachung 

 

11. Änderungssatzung vom 18.12.2015 zur Gebührensatzung über die 
Abfallbeseitigung in der Stadt Unna vom 17.12.2004, zuletzt geändert 

durch die 10. Änderungssatzung vom 22.12.2014 
 

Aufgrund der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994  
(GV. NRW. S. 666 / SGV. NRW. 2023), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes zur Beschleunigung der Aufstellung kommunaler Gesamt-
abschlüsse und zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften vom  
25. Juni 2015 (GV. NRW. S. 496),  der §§ 1, 2, 4, 6, 7 und 10 des  
Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG 
NRW) vom 21. Oktober 1969 (GV. NRW. S. 712 / SGV. NRW. S. 610),  
zuletzt geändert durch Artikel 2 des zweiten Gesetzes zur Änderung des 
Meldegesetzes vom 08. September 2015 (GV. NRW. S. 666) und des § 5 
des Abfallgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (LAbfG NRW) vom 
21. Juni 1988 (GV. NRW. S. 250 / SGV. NRW. 2061), zuletzt geändert 
durch Artikel 11 des Gesetzes zur Änderung des Altlasten-sanierungs- und 
Altlastenaufbereitungsverbandsgesetzes – AAVG und zur Änderung  
wasserverbandlicher Vorschriften vom 21. März 2013 (GV. NRW. S. 148) 
sowie § 22 der Satzung über die Abfallbeseitigung in der Kreisstadt Unna 
vom 19.09.2012 hat der Rat der Kreisstadt Unna in seiner Sitzung am 
17.12.2015 folgende 11. Änderungssatzung zur Gebührensatzung über die 
Abfallbeseitigung in der Stadt Unna vom 17.12.2004 beschlossen. 

 
 

§ 1 
 
Der § 4 (2) der Gebührensatzung über die Abfallbeseitigung wird wie folgt 
neu gefasst: 
 

§ 4 
Gebührenmaßstab und Gebührensatz 

 
(2)  Die Gebühren für die Müllgefäße bzw. -behälter betragen pro Jahr: 
 
für ein Gefäß 
 
- im Restmüll: 

 
a) 80 l bei 14-täglicher Leerung  163,08 € 
b) 80 l bei 4-wöchentlicher Leerung  81,54 € 
c) 120 l bei 14-täglicher Leerung  244,61 € 
d) 120 l bei 4-wöchentlicher Leerung  122,31 € 
e) 240 l bei 14-täglicher Leerung  489,23 € 
f) 240 l bei 4-wöchentlicher Leerung  244,61 € 
g) 1.100 l wöchentlicher Leerung  4.484,58 € 

Bei wöchentlicher mehrmaliger Entsorgung wird 
das entsprechend Vielfache der Gebühr für die  
wöchentliche einmalige Entsorgung erhoben. 

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=14875&vd_back=N208&sg=0&menu=1
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h) 1.100 l 14-täglicher Leerung  2.242,29 € 
i) 1.100 l 4-wöchentliche Leerung  1.121,14 € 
j) 5.500 l (Mulde) bei 14-täglicher Leerung  11.211,44 € 
k) 7.000 l (Mulde) bei 14-täglicher Leerung  14.269,11 € 
l) je Beistellsack für Restmüll  5,49 € 

 
 

- im Biomüll: 
 

m)   80 l bei 14-täglicher Leerung  74,13 € 
n)  120 l bei 14-täglicher Leerung  111,19 € 
o)   240 l bei 14-täglicher Leerung  222,39 € 
p)   je Beistellsack für Biomüll  2,49 € 

 
q) die Bearbeitungsgebühr Gefäßtausch gem. § 11 Abs. 7 der Satzung über 

die Abfallbeseitigung in der Kreisstadt Unna beträgt 15,50 Euro 
 

Mit dem Erwerb der Beistellsäcke, die ein zusätzliches Instrument der  
Abfallbeseitigung sind, wird die Gebühr für die Abfuhr des mit Restmülls 
bzw. organischen Abfalls gefüllten Papiersackes bezahlt. 

 
 

§ 2 
 
Der § 5 der Gebührensatzung über die Abfallbeseitigung wird wie folgt neu 
gefasst. 

 
§ 5 

Gebührenmaßstab und Gebührensatz Servicehof 

 
Für die Annahme von Baum- und Strauchschnitt, Holz und Restmüll auf 
dem Servicehof werden folgende Gebühren erhoben: 

 
Baum- und Strauchschnitt 

           
 

Holz 
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Sperrmüll 
        

 
 
 
 
 
 
 

Die Anlieferung ist auf maximal 4 m³/Tag beschränkt. 
 
Restmüll je 70 Liter 5,49 € 
Biomüll je 70 Liter 2,49 € 

 
 
§ 3 

 
Inkrafttreten 

 
Die 11. Änderungssatzung der Gebührensatzung über die Abfallbeseitigung 
in der Stadt Unna tritt zum  01. Januar 2016 in Kraft. 
 
 

 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Die 11. Änderungssatzung zur Gebührensatzung über die Abfallbeseitigung 
in der Stadt Unna wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Es wird darauf hingewiesen, dass gem. § 7 Abs. 6 GO NRW eine Verlet-
zung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen dieser    
Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr   
geltend gemacht werden kann, es sei denn, 

 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes An-
zeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
 

b) diese Satzung wurde nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht, 
 

c) der Bürgermeister hat den Beschluss vorher beanstandet oder 
 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Kreisstadt vorher 
gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache be-
zeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 

Unna, 18.12.2015 

 

gez. Werner Kolter 
Bürgermeister 
 

Abl.KrStUN 25 – 83 / 18. Dezember 2015 
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84. Bekanntmachung 
 

14. Änderungssatzung vom 18.12.2015 zur Satzung über die  
Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren 

(Straßenreinigungs- und Gebührensatzung) der Stadt Unna vom 
22.01.2002, zuletzt geändert durch die 13. Änderungssatzung vom 

22.12.2014 
 
 

Aufgrund der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994  
(GV. NRW. S. 666 / SGV. NRW. 2023), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes zur Beschleunigung der Aufstellung kommunaler Gesamt-
abschlüsse und zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften vom  
25. Juni 2015 (GV. NRW. S. 496), der §§ 1, 2, 4, 6, 7 und 10 des  
Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG 
NRW) vom 21. Oktober 1969 (GV. NRW. S. 712 / SGV. NRW. S. 610),  
zuletzt geändert durch Artikel 2 des zweiten Gesetzes zur Änderung des 
Meldegesetzes vom 08. September 2015 (GV. NRW. S. 666) sowie der    
§§ 1 bis 4 des Gesetzes über die Reinigung öffentlicher Straßen (StrReinG 
NRW) vom 18.12.1975 (GV. NRW. S. 706 / SGV. NRW. 2061), zuletzt  
geändert durch Artikel 9 des Siebten Gesetzes zur Änderung der  
gesetzlichen Befristungen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für 
Inneres und Kommunales sowie zur Änderung weiterer Gesetze vom 
2. Oktober 2014 (GV. NRW. S. 622), hat der Rat der Kreisstadt Unna in  
seiner Sitzung am 17.12.2015 folgende 14. Änderungssatzung zur Satzung 
über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungs- 
gebühren (Straßenreinigungs- und Gebührensatzung) vom 22.01.2002  
beschlossen. 

 
§ 1 

 
Das gemäß § 2 der Satzung über die Straßenreinigung und die Erhebung 
von Straßenreinigungsgebühren (Straßenreinigungs- und Gebühren-
satzung) vom 22.01.2002 als Bestandteil dieser Satzung aufgeführte  
Straßenreinigungsverzeichnis wird wie folgt neu gefasst: 
 
 

 
 

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=14875&vd_back=N208&sg=0&menu=1
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=14588&vd_back=N622&sg=0&menu=1
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§ 2 

 
Die 14. Änderungssatzung zur Satzung über die Straßenreinigung und die 
Erhebung von Straßenreinigungsgebühren (Straßenreinigungs- und 
Gebührensatzung) der Stadt Unna tritt am 01.01.2016 in Kraft. 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Die 14. Änderungssatzung zur Satzung über die Straßenreinigung und die 
Erhebung von Straßenreinigungsgebühren (Straßenreinigungs- und Gebüh-
rensatzung) der Stadt Unna wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Es wird darauf hingewiesen, dass gem. § 7 Abs. 6 GO NRW eine Verlet-
zung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen dieser    
Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr   
geltend gemacht werden kann, es sei denn, 

 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes An-
zeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
 

b) diese Satzung wurde nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht, 
 

c) der Bürgermeister hat den Beschluss vorher beanstandet oder 
 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Kreisstadt vorher 
gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache be-
zeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 

Unna, 18.12.2015 

gez. Werner Kolter 
Bürgermeister 
 
Abl.KrStUN 25 – 84 / 18. Dezember 2015 
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85. Bekanntmachung 

 
15. Änderungssatzung vom 18.12.2015 der Gebührensatzung zur 

Abwassersatzung der Stadt Unna vom 18.12.2001, zuletzt geändert 
durch die 14. Änderungssatzung vom 22.12.2014 

 
Aufgrund der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994  
(GV. NRW. S. 666 / SGV. NRW. 2023), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes zur Beschleunigung der Aufstellung kommunaler Gesamtabschlüs-
se und zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften vom 25. Juni 2015 
(GV. NRW. S. 496) und der §§ 1, 2, 4, 6, 7 und 10 des Kommunal-
abgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) vom  
21. Oktober 1969 (GV. NRW. S. 712 / SGV. NRW. S. 610), zuletzt geändert 
durch Artikel 2 des Zweiten Gesetzes zur Änderung des Meldegesetzes vom 
08. September 2015 (GV. NRW. S. 666), und des § 65 des Wasser-gesetzes 
für das Land Nordrhein-Westfalen (LWG NRW) vom 25. Juni 1995 (GV. 
NRW. S. 926 / SGV. NRW. S. 77), zuletzt geändert durch das Gesetz zur 
Änderung des Landeswassergesetzes vom 05. März 2013 (GV. NRW.         
S. 133) in Verbindung mit § 22 der Abwassersatzung für das kanalisierte und 
nicht kanalisierte Gebiet der Stadt Unna vom 15.12.1995, zuletzt  
geändert durch die 2. Änderungssatzung vom 05. Oktober 2011, hat der Rat 
der Kreisstadt Unna in seiner Sitzung am 17.12.2015 folgende  
15. Änderungssatzung der Gebührensatzung zur Abwassersatzung vom 
18.12.2001 beschlossen: 

 
 

§ 1 
 
Der § 3 Absatz 4 der Gebührensatzung zur Abwassersatzung wird wie folgt 
gefasst: 
 
Bei der Wassermenge aus privaten Wasserversorgungsanlagen hat der   
Gebührenpflichtige den Mengennachweis durch eine auf seine Kosten ein-
gebauten und ordnungsgemäß funktionierenden Wasserzähler zu führen. 
Den Nachweis über den ordnungsgemäß funktionierenden Wasserzähler  
obliegt dem Gebührenpflichtigen. Ist dem Gebührenpflichtigen der Einbau  
eines solchen Wasserzählers nicht zumutbar, so ist die Gemeinde  
berechtigt, die aus diesen Anlagen zugeführten Wassermengen zu  
schätzen (z. B. auf der Grundlage der durch die wasserrechtliche Erlaubnis  
festgelegten Entnahmemengen, auf der Grundlage der Pumpleistung sowie 
Betriebsstunden der Wasserpumpe, unter Berücksichtigung der  
statistischen Verbräuche im Gemeindegebiet oder unter Berücksichtigung 
der entsprechenden Personenpauschale entsprechend den Regelungen des 
§ 3 Abs. 3 der Satzung). Eine Schätzung erfolgt auch, wenn der  
Wasserzähler nicht ordnungsgemäß funktioniert. 
 
Schmutzwassermengen aus privaten Wasserversorgungsanlagen sind  
bezogen auf das Kalenderjahr durch eine schriftliche Meldung bis zum 28.02. 
des nachfolgenden Jahres durch den Gebührenpflichtigen bei der Gemeinde 

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=15201&vd_back=N666&sg=0&menu=1
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nachzuweisen. Fällt der 28.02. des nachfolgenden Jahres auf einen Samstag 
oder Sonntag endet die Ausschlussfrist am darauf  
folgenden Montag. Andernfalls wird die Wassermenge geschätzt. 
 
 
 

§ 2 
 
Der § 3 Absatz 5 der Gebührensatzung zur Abwassersatzung wird wie folgt 
gefasst: 
 
Bei der Ermittlung der Schmutzwassermenge werden die auf dem  

Grundstück anderweitig verbrauchten oder zurückgehaltenen Wasser-

mengen (sog. Wasserschwundmengen) abgezogen, die nachweisbar nicht 

dem öffentlichen Kanal zugeführt werden. Der Nachweis der Wasser-

schwundmengen obliegt den Gebührenpflichtigen. Der Gebührenpflichtige ist 

grundsätzlich verpflichtet, den Nachweis durch eine auf seine Kosten einge-

baute, ordnungsgemäß funktionierende und geeignete  

Messeinrichtung zu führen: 

 
Nr. 1: Abwasser-Messeinrichtung 
 
Geeignete Abwasser-Messeinrichtungen sind technische Geräte, die in  
regelmäßigen Abständen kalibriert werden müssen. Die Kalibrierung ist nach 
den Hersteller-Angaben durchzuführen und der Gemeinde nachzuweisen, 
um die ordnungsgemäße Funktion der Abwasser-Messeinrichtung zu doku-
mentieren. Wird dieser Nachweis nicht geführt, findet eine  
Berücksichtigung der Abzugsmengen nicht statt.  
 
Nr. 2: Wasserzähler 
 
Ist die Verwendung einer Abwasser-Messeinrichtung im Einzelfall technisch 
nicht möglich oder dem Gebührenpflichtigen nicht zumutbar, so hat er den 
Nachweis durch einen auf seine Kosten eingebauten, ordnungsgemäß funk-
tionierenden und geeichten Wasserzähler zu führen. Der Wasserzähler muss 
alle 6 Jahre gemäß den §§ 12 bis 14 i. V. m. dem Anhang B Nr. 6.1 der Bun-
des-Eichordnung durch einen neuen, geeichten Wasserzähler ersetzt      
werden. Der Nachweis über die ordnungsgemäße Funktion sowie Eichung 
des Wasserzählers obliegt dem Gebührenpflichtigen. Wird dieser Nachweis 
nicht geführt, findet eine Berücksichtigung der Abzugsmengen nicht statt. 
 
Nr. 3: Nachweis durch nachprüfbare Unterlagen 
 
Ist im Einzelfall auch der Einbau eines Wasserzählers zur Messung der 
Wasserschwundmengen technisch nicht möglich oder dem Gebühren-
pflichtigen nicht zumutbar, so hat der Gebührenpflichtige den Nachweis 
durch nachprüfbare Unterlagen zu führen. Aus diesen Unterlagen muss sich 
insbesondere ergeben, aus welchen nachvollziehbaren Gründen  
Wassermengen der gemeindlichen Abwassereinrichtung nicht zugeleitet 
werden und wie groß diese Wassermengen sind. Die nachprüfbaren  
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Unterlagen müssen geeignet sein, der Gemeinde eine zuverlässige  
Schätzung der auf dem Grundstück zurückgehaltenen Wassermengen zu 
ermöglichen. Sind die nachprüfbaren Unterlagen unschlüssig und / oder nicht 
nachvollziehbar, werden die geltend gemachten Wasserschwundmengen 
nicht anerkannt. Soweit der Gebührenpflichtige durch ein  
spezielles Gutachten bezogen auf seine Wasserschwundmengen den Nach-
weis erbringen will, hat er die gutachterlichen Ermittlungen vom Inhalt, von 
der Vorgehensweise und vom zeitlichen Ablauf vorher mit der  
Gemeinde abzustimmen. Die Kosten für das Gutachten trägt der  
Gebührenpflichtige. 
 
Wasserschwundmengen sind bezogen auf das Kalenderjahr durch einen 
schriftlichen Antrag bis zum 28.02. des nachfolgenden Jahres durch den  
Gebührenpflichtigen bei der Gemeinde geltend zu machen. Nach Ablauf  
dieses Datums findet eine Berücksichtigung der Wasserschwundmengen 
nicht mehr statt (Ausschlussfrist). Fällt der 28.02. des nachfolgenden  
Jahres auf einen Samstag oder Sonntag endet die Ausschlussfrist am  
darauf folgenden Montag. 
 

 

 
§ 3 

 
(1) Der § 3 Absatz 6 der Gebührensatzung zur Abwassersatzung wird wie 

folgt gefasst: 
 

Die Benutzungsgebühr für Schmutzwasser beträgt je Kubikmeter 
 
a) für alle Benutzer der öffentlichen Abwasseranlage mit Ausnahme der  
 unter b) und c) geregelten Fälle 2,73 € 
b) für alle Benutzer der öffentlichen Abwasseranlage, die an den  
   Lippeverband wegen der Abwasserbeseitigung unmittelbar Beiträge  
      Entrichten 1,31 € 
c)   für Benutzer gemäß § 1 Abs. 4 der Satzung 1,43 €. 
 
(2) Der § 4 Absatz 6 der Gebührensatzung zur Abwassersatzung wird wie 

folgt gefasst: 
  
Die Benutzungsgebühr für Niederschlagswasser beträgt je vollen m² an die 
öffentliche Abwasseranlage angeschlossener, befestigter Grundstücks-fläche  
 
a) für alle Benutzer der öffentlichen Abwasseranlage mit Ausnahme der un-

ter b) und c) geregelten Fälle 1,46 € 
b) für alle Benutzer der öffentlichen Abwasseranlage, die an den Lippe-

verband wegen der Abwasserbeseitigung unmittelbar Beiträge  
  entrichten 1,08 € 

c) für Benutzer gemäß § 1 Abs. 4 der Satzung 0,37 €. 
 

(3) Der § 6 Absatz 2 der Gebührensatzung zur Abwassersatzung wird wie 
folgt gefasst: 
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Die Gebühr beträgt je Kubikmeter abgefahrenen Klärschlamm oder ausge-

pumpte / abgefahrene Menge    34,37 €. 
 
 

§ 2 
 

Diese 15. Änderungssatzung tritt am 01.01.2016 in Kraft. 

 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Die 15. Änderungssatzung der Gebührensatzung zur Abwassersatzung der  
Stadt Unna wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Es wird darauf hingewiesen, dass gem. § 7 Abs. 6 GO NRW eine Verlet-
zung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen dieser    
Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr   
geltend gemacht werden kann, es sei denn, 

 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes An-
zeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
 

b) diese Satzung wurde nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht, 
 

c) der Bürgermeister hat den Beschluss vorher beanstandet oder 
 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Kreisstadt vorher 
gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache be-
zeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 
 

Unna, 18.12.2015 

 

gez. Werner Kolter 
Bürgermeister 
 

 

Abl.KrStUN 25 – 85 / 18. Dezember 2015 
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86. Bekanntmachung 

 
Satzung über die 4. Änderung der Satzung der Kreisstadt Unna 

über die Festlegung der Gemeindegebietsteile und der Höhe des Geld-
betrages nach § 51 Abs. 5 der Bauordnung für das Land  

Nordrhein-Westfalen vom 18.12.2015 

 
Der Rat der Kreisstadt Unna hat in seiner Sitzung am 17.12.2015 aufgrund 
des § 7 der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (GO NRW) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666, 
SGV NRW S. 2023), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom  
25. Juni 2015 (GV. NRW. S. 496), und des § 51 Abs. 5 der Bauordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (BauO NRW) in der Fassung der  
Bekanntmachung vom 01. März 2000 (GV NRW S. 256), zuletzt geändert 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 20. Mai 2014 (GV. NRW. S. 294),  
beschlossen: 

 

§1 
 

Der räumliche Geltungsbereich der Satzung umfasst den Geltungsbereich 
der Satzung der Kreisstadt Unna über die Festlegung der Gemeinde-
gebietsteile und der Höhe des Geldbetrages nach § 51 Abs. 5 der Landes-
bauordnung Nordrhein-Westfalen und den Bereich der 1. Änderung dieser 
Satzung vom 02. Juni 2006. 

 
§2 

 
Der § 2 der Satzung der Stadt Unna über die Festlegung der Gemeinde-
gebietsteile und der Höhe des Geldbetrages nach § 51 Abs. 5 der  
Bauordnung Nordrhein-Westfalen vom 08. Dezember 2003 erhält folgende 
Neufassung: 
 

,,§ 2 
 

Unter Zugrundelegung eines vom Hundert-Satzes von 20 der  
durchschnittlichen Herstellungskosten einschließlich der Kosten des Grund-
erwerbs wird der Geldbetrag je Stellplatz vom Inkrafttreten der  
Satzung  

 
bis einschließlich 31.12.2018  
In den Gemeindegebietsteilen I und II    auf € 2.500  
 
und ab dem 01.01.2019  
in dem Gemeindegebiet I      auf € 11.500  
in dem Gemeindegebiet II      auf € 9.500  
 
unter Zugrundelegung eines vom Hundert-Satzes von ca. 80 % der  
vorgenannten Kosten festgesetzt." 
 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
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Die Satzung kann von jedermann beim Bereich Planung der Kreisstadt  
Unna, Rathausplatz 1 (Rathaus, 3. Obergeschoss, Aufgang B; Ostflügel, 
Zimmer 307), während der Dienststunden 

 
montags bis donnerstags von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr 

und 
freitags von 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr 

eingesehen werden. 
 

 
 
Unna, 18.12.2015 
 
gez. Werner Kolter 
Bürgermeister 
 
 
 
 

 
 
 
 



228 
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Bekanntmachungsanordnung 
 
Die Satzung über die 4. Änderung der Satzung der Kreisstadt Unna über die 
Festlegung der Gemeindegebietsteile und der Höhe des Geldbetrages wird 
hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Es wird darauf hingewiesen, dass gem. § 7 Abs. 6 GO NRW eine Verlet-
zung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen dieser    
Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr   
geltend gemacht werden kann, es sei denn, 

 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes An-
zeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
 

b) diese Satzung wurde nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht, 
 

c) der Bürgermeister hat den Beschluss vorher beanstandet oder 
 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Kreisstadt vorher 
gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache be-
zeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 
 

Unna, 18.12.2015 

 

gez. Werner Kolter 
Bürgermeister 
 

 
Abl.KrStUN 25 – 86 / 18. Dezember 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



230 
 

 

 

87. Bekanntmachung 

 
Bekanntmachung des Einleitungsbeschlusses und der  

Gebietsabgrenzung des Untersuchungsgebietes eines Teilbereiches 
des Stadtteiles Königsborn 

 
Der Rat der Kreisstadt Unna hat in seiner Sitzung am 22.10.2015 gemäß  
§ 171 e BauGB die Festlegung eines Teilbereiches des Stadtteiles  
Königsborn als Fördergebiet der Sozialen Stadt beschlossen. 
 
Der räumliche Umfang des Gebiets ist im nachfolgenden Lageplan gekenn-
zeichnet. Das Fördergebiet erhält die Bezeichnung „Unna-Königsborn Süd-
Ost“. 
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Bei den städtebaulichen Maßnahmen der Sozialen Stadt handelt es sich ge-
mäß § 171 e BauGB um Maßnahmen zur Stabilisierung und Aufwertung von 
durch soziale Missstände benachteiligten Teilen des Gemeindegebiets, in 
denen ein besonderer Entwicklungsbedarf besteht. 
 
Der Beschluss wird hiermit bekannt gemacht.  
 
 
Unna, 18.12.2015      
 
gez. Werner Kolter 
Bürgermeister 
 
 
Abl.KrStUN 25 – 87 / 18. Dezember 2015 
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88. Bekanntmachung 
 

Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan Unna-Lünern Nr. 9  
„Am alten Bach“ 

 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Verkehrsplanung der Kreis-
stadt Unna hat in seiner Sitzung am 30.09.2015 folgenden Beschluss        
gefasst, der hiermit öffentlich bekannt gemacht wird: 

1. Um die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die städtebauliche Neu-
ordnung   der Freiflächen südlich des Lünerner Bachs zu schaffen, ist ein 
Bebauungsplan mit der Bezeichnung Unna-Lünern Nr. 9 „Am alten Bach“ 
im Sinne des § 30 (1) BauGB aufzustellen.  

 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans wird begrenzt:  
 
Im Norden    vom Lünerner Bach, Flurstück 199 der Flur 6, Gemarkung 

      Lünern,  
 

      im Osten      von der Ostgrenze des Flurstücks 600 der Flur 6,   
         Gemarkung Lünern,  
 
      im Süden     von den südlichen Grenzen der Flurstücke 598 und 600 der 

                    Flur 6, Gemarkung Lünern,  
 

 im Westen   von der Lünerner Bahnhofstraße. 
  
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist in dem  
beigefügten Lageplan (Anlage1) dargestellt.  

 
2. Die Öffentlichkeit ist gemäß § 3 Abs. 1 BauGB frühzeitig in Form einer 

Bürgerversammlung auf Grundlage des Entwurfs zu beteiligen. Ihr ist Ge-
legenheit zur Äußerung und Erörterung der Planung zu geben.  

 
Der Bebauungsplan soll im beschleunigten Verfahren gem. § 13a BauGB 
aufgestellt werden. 
 
 
Unna, den 18.12.2015 
 
gez. Werner Kolter 
Bürgermeister 
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Abl.KrStUN 25 – 88 / 18. Dezember 2015 
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89. Bekanntmachung 

Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan Unna Nr. 19  
„Massener Straße“, 3. Änderung 

 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Verkehrsplanung der Kreis-
stadt Unna hat in seiner Sitzung am 30.09.2015 folgenden Beschluss ge-
fasst, der hiermit öffentlich bekannt gemacht wird: 

 
1. Um die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Schaffung von  

zusätzlichen Wohnnutzungen im Bereich zwischen Gürtelstraße und 
Hertingerstraße einerseits und die Anpassung des Bebauungsplans an  
geänderte planerische Rahmenbedingungen andererseits zu schaffen, ist 
der Bebauungsplan mit der Bezeichnung Unna Nr. 19 „Massener Straße“ - 
3. Änderung aufzustellen.  

 
 Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Unna Nr. 19 „Massener  

Straße“ – 3. Änderung wird begrenzt:  
 

im Norden     von der nördlichen Grenze der Flurstücke 1025, 608, 58, 488, 
Flur 37, Gemarkung Unna,  

 
im Osten      durch die östliche Grenze des Flurstücks 488, Flur 37,  

Gemarkung Unna, die südöstlichen Grenzen der Flurstücke 
58, 59, 608, 606, 604 und 48, Flur 37, Gemarkung Unna  
 

im Westen    von den westlichen Grenzen der Flurstücke 48, 821, 819,   
 817, 1025, Flur 37, Gemarkung Unna.  

 
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans ist in dem beigefügten 
Lageplan (s. Anlage) dargestellt. 

 
2. Die Öffentlichkeit ist gemäß § 3 Abs. 1 BauGB frühzeitig an der Plan-

aufstellung zu beteiligen. Ihr ist Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung 
zu geben.  

 
Die Aufstellung des Bebauungsplans soll im beschleunigten Verfahren  
gemäß § 13 a BauGB durchgeführt werden. Von einer Umweltprüfung nach § 
2 (4) BauGB, dem Umweltbericht nach § 2 BauGB, der Angabe nach § 3 (2) 
Satz 2 BauGB und der zusammenfassenden Erklärung gem. § 10 (4) BauGB 
wird abgesehen; § 4 c BauGB ist nicht anzuwenden.  
 
 
Unna, den 18.12.2015 
 
gez. Werner Kolter 
Bürgermeister 
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90. Bekanntmachung 
 

Aufstellungsbeschluss für den Vorhabenbezogenen Bebauungsplan        
Unna Nr. 14 „Potsdamer Straße“ 

 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Verkehrsplanung der 
Kreisstadt Unna hat in seiner Sitzung am 30.09.2015 folgenden Beschluss 
gefasst, der hiermit öffentlich bekannt gemacht wird: 

1. Um die planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine Ersatzbebauung 
 an der Potsdamer Straße zu schaffen, ist der Vorhabenbezogene         
 Bebauungsplan mit der Bezeichnung Unna Nr. 14 „Potsdamer Straße“ im 
 beschleunigten Verfahren gem. § 13 a BauGB aufzustellen. 
 

Von einer Umweltprüfung nach § 2 (4) BauGB, dem Umweltbericht nach 
§ 2 BauGB, der Angabe nach § 3 (2) Satz 2 BauGB und der zusammen-
fassenden Erklärung gem. § 10 (4) BauGB wird abgesehen; § 4 c BauGB 
ist nicht anzuwenden. 

 
Der Geltungsbereich des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans UN-14 
„Potsdamer Straße“ umfasst die Flurstücke 346, 222, 223 und 224, Flur 
40, Gemarkung Unna. 
 
Der räumliche Geltungsbereich des Vorhabenbezogenen Bebauungs-
plans ist in dem beigefügten Lageplan (s. Anlage) dargestellt. 
 
Mit Aufstellung dieses Vorhabenbezogenen Bebauungsplans erfolgt  
zugleich die Aufhebung des Bebauungsplans UN-11 „Berliner Allee“ für 
den Geltungsbereich des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans UN-14 
„Potsdamer Straße“. 

 
2. Die Öffentlichkeit ist gem. § 3 (1) BauGB frühzeitig an der Planaufstel-
 lung zu beteiligen. Ihr ist Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung der 
 Planung zu geben. 
 

Unna, den 18.12.2015 
 
gez. Werner Kolter 
Bürgermeister 
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91. Bekanntmachung 
 

Öffentliche Auslegung des Entwurfs des Bebauungsplans  
Unna-Hemmerde Nr. 14 B „Heckenstraße/ 

Nördlich Westhemmerder Weg“ 
 

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Verkehrsplanung der 
Kreisstadt Unna hat in seiner Sitzung am 02.12.2015 folgenden Beschluss 
gefasst, der hiermit öffentlich bekannt gemacht wird: 

1.  Von dem Ergebnis der gemäß § 3 (1) BauGB durchgeführten frühzeitigen 
Bürgerbeteiligung in Form einer Bürgerversammlung am 23.06.2015 wird 
Kenntnis genommen (vgl. Anlage 1). 

2.  Der Bebauungsplanentwurf Unna-Hemmerde Nr. 14 B „Heckenstra-
ße/nördlich Westhemmerder Weg“ ist mit der dazugehörigen Begrün-
dung gemäß § 3 (2) BauGB öffentlich auszulegen. Die Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange sind gemäß § 4 (2) BauGB im 
Rahmen der öffentlichen Auslegung zu beteiligen. 

Da der Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren gemäß § 13aBauGB 
aufgestellt wird, wird von der Umweltprüfung nach § 2 (4) BauGB, dem 
Umweltbericht nach § 2a BauGB, der Angabe nach § 3 (2) Satz 2 BauGB 
und der zusammenfassenden Erklärung gem. § 10 (4) BauGB abgesehen; 
§ 4c BauGB ist nicht anzuwenden. 

 
Der Entwurf des Bebauungsplans Unna-Hemmerde Nr. 14 B „Heckenstra-
ße/nördlich Westhemmerder Weg“, inkl. Begründung liegt gem. § 3 Absatz 
2 BauGB in der Zeit vom 

30.12.2015 bis einschließlich 01.02.2016 

bei dem Bereich 3-61, Bauleitplanung (ehemals Planungsamt) der Kreis-
stadt Unna, Rathausplatz 1 (Rathaus, 3. Obergeschoss, Aufgang B, Ostflü-
gel, Aushang neben Raum 307), während der Dienststunden 

montags bis donnerstags von 08.00 Uhr bis 16.00 Uhr 

und 

freitags von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr 

zu jedermanns Einsichtnahme öffentlich aus. 

 

Zusätzlich kann der Entwurf des Bebauungsplans Unna-Hemmerde Nr. 14 
B „Heckenstraße/nördlich Westhemmerder Weg“ inkl. Begründung im Inter-
net eingesehen werden. Unter der Internetadresse http://www.unna.de ist 
unter der Rubrik „Bauen und Wohnen, Wirtschaft, Umwelt, Gutachteraus-
schuss“, Unterpunkt „Bebauungspläne“ eine Liste der Bebauungspläne im 
laufenden Verfahren zu finden. Hier sind die Planunterlagen als Download 
abrufbar.  
 

http://www.unna.de/
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Stellungnahmen hierzu können während der o. g. Auslegungsfrist schriftlich 
oder mündlich zur Niederschrift beim Bereich 3-61, Bauleitplanung vorge-
bracht werden. 

Für Fragen und Auskünfte stehen Mitarbeiter des Bereiches Bauleitplanung 
zur Verfügung. 

Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 3 (2) Satz 2 BauGB nicht frist-
gerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den 
Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben können und bei Aufstellung eines 
Bebauungsplanes ein Antrag nach § 47 der Verwaltungsgerichtsordnung 
unzulässig ist, wenn mit ihm nur Einwendungen geltend gemacht werden, 
die vom Antragsteller im Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet       
geltend gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht werden können. 

 
 
Unna, den 18.12.2015 
 
gez. Werner Kolter 
Bürgermeister 
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92. Bekanntmachung 

 

des Wahlleiters der Kreisstadt Unna über die Nachfolge für ein  

ausgeschiedenes Ratsmitglied 
 

Herr Siegfried Pogadl von der SPD-Fraktion ist aus Unna verzogen und hat 
dadurch sein Mandat im Rat der Kreisstadt Unna verloren. 
 
Herr Siegfried Pogadl ist aus der Reserveliste in den Rat der Kreisstadt Un-
na gewählt worden. Gemäß § 45 Kommunalwahlgesetz rückt der unter Nr. 
8 der Reserveliste der Partei Sozialdemokratische Partei Deutschlands  
– SPD – geführte 
 

Peter Glowalla, Altendorfer Str. 6, 59427 Unna, 
 
in den Rat der Kreisstadt Unna ein. 
 
Gegen diese Feststellung kann innerhalb eines Monats vom Zeitpunkt der 
Bekannt-machung dieser Veröffentlichung an 
 

Einspruch 
 
beim Wahlleiter der Kreisstadt Unna, Rathausplatz 1, eingelegt werden. 
 
Unna, den 14.12.2015 
 
gez. Werner Kolter 
Wahlleiter 
 
 
Abl.KrStUN 25 – 92 / 18. Dezember 2015 
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93. Bekanntmachung 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



243 
 

 

 

 
 
 
 

Abl.KrStUN 25 – 93 / 18. Dezember 2015 
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94. Bekanntmachung 
 

Ordnungsbehördliche Verordnung über das Offenhalten von  
Verkaufsstellen vom 18.12.2015 - Autoschau - 

 
Aufgrund des § 6 des Gesetzes zur Regelung der Ladenöffnungszeiten 
vom 16.11.2006 (G.V. NRW S. 516) geändert durch Gesetz vom 30. April 
2013 (GV. NRW. S. 208) i. V. m. §§ 1 und 25 ff des Gesetzes über Aufbau 
und Befugnisse der Ordnungsbehörden (Ordnungsbehördengesetz -OBG-) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 13.05.1980 (GV NRW S. 528), 
zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 2. Oktober 2014 
(GV. NRW. S. 622), wird von der Kreisstadt Unna als örtlicher Ordnungs-
behörde gemäß Beschluss des Rates der Kreisstadt Unna vom 17.12.2015 
für das Gebiet der Kreisstadt Unna folgende ordnungsbehördliche Verord-
nung erlassen:  

 
§ 1 

 
Verkaufsstellen dürfen am 02.10.2016 und am 01.10.2017 in der Zeit von 
13.00 bis 18.00 Uhr geöffnet sein.  
 

§ 2 
 

Die Regelung wird innerhalb des Ortsteiles Unna-Mitte auf die nachstehen-
den Bereiche  
 
1. Innenstadt (Begrenzung im Westen, Süden und Osten durch den Ver-

kehrsring (beidseitig) sowie im Norden durch die Bahnlinie Unna-
Dortmund), 

2. Verkaufszentrum Unna-West (Begrenzung nördlich der B 1, westlich der 
Feldstraße, unmittelbar beidseitig der Massener Straße, östlich der Auto-
bahn A 1) 

 
begrenzt.  

 
§ 3 

 
1. Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig im Rahmen der 

§§ 1 und 2 Verkaufsstellen außerhalb der dort zugelassenen Geschäfts-
zeiten offen hält oder in diesen Geschäftszeiten andere als die zugelas-
senen Waren verkauft.  

 
2. Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 13 des Gesetzes zur Regelung der 

Ladenöffnungszeiten mit einer Geldbuße bis 5000,00 € geahndet      
werden.  

 
§ 4 

 
Diese Verordnung tritt am Tag nach Bekanntmachung in Kraft.  
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Bekanntmachungsanordnung 
 

Die vorstehende ordnungsbehördliche Verordnung über das Offenhalten 
von Verkaufsstellen aus besonderem Anlass wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass gem. § 7 Abs. 6 GO NRW eine Verlet-
zung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen dieser Ver-
ordnung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr 
geltend gemacht werden kann, es sei denn,  
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes An-

zeige verfahren wurde nicht durchgeführt,  
 
b) diese Verordnung ist nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht worden,  
 
c) der Bürgermeister hat den Beschluss vorher beanstandet oder 
  
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt 

und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt.  

 
 

Unna, 18.12.2015 
 
Kreisstadt Unna als örtliche Ordnungsbehörde 
Der Bürgermeister 
 
gez. Werner Kolter 

 
 
Abl.KrStUN 25 – 94 / 18. Dezember 2015 
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95. Bekanntmachung 
 

Ordnungsbehördliche Verordnung über das Offenhalten von  
Verkaufsstellen vom 18.12.2015 - Weihnachtsmarkt Unna-Mitte - 

 
Aufgrund des § 6 des Gesetzes zur Regelung der Ladenöffnungszeiten 
vom 16.11.2006 (G.V. NRW S. 516) geändert durch Gesetz vom 30. April 
2013 (GV. NRW. S. 208) i. V. m. §§ 1 und 25 ff des Gesetzes über Aufbau 
und Befugnisse der Ordnungsbehörden (Ordnungsbehördengesetz -OBG-) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 13.05.1980 (GV NRW S. 528), 
zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 2. Oktober 2014 
(GV. NRW. S. 622), wird von der Kreisstadt Unna als örtlicher Ordnungsbe-
hörde gemäß Beschluss des Rates der Kreisstadt Unna vom 17.12.2015 für 
das Gebiet der Kreisstadt Unna folgende ordnungsbehördliche Verordnung 
erlassen:  

 
§ 1 

 
Verkaufsstellen dürfen am 27.11.2016 und am 03.12.2017 in der Zeit von 
13.00 bis 18.00 Uhr geöffnet sein.  
 

§ 2 
 
Die Regelung wird innerhalb des Ortsteiles Unna-Mitte auf die nachstehen-
den Bereiche  
 
1. Innenstadt (Begrenzung im Westen, Süden und Osten durch den Ver-

kehrsring (beidseitig) sowie im Norden durch die Bahnlinie Unna-
Dortmund), 

2. Verkaufszentrum Unna-West (Begrenzung nördlich der B 1, westlich der 
Feldstraße, unmittelbar beidseitig der Massener Straße, östlich der Auto-
bahn A 1) 

 
begrenzt.  
 

§ 3 
 
1. Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig im Rahmen der 

§§ 1 und 2 Verkaufsstellen außerhalb der dort zugelassenen Geschäfts-
zeiten offen hält oder in diesen Geschäftszeiten andere als die zugelas-
senen Waren verkauft.  

 
2. Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 13 des Gesetzes zur Regelung der 

Ladenöffnungszeiten mit einer Geldbuße bis 5000,00 € geahndet wer-
den.  

 
 

§ 4 
 
Diese Verordnung tritt am Tag nach Bekanntmachung in Kraft. 
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Bekanntmachungsanordnung 
 

Die vorstehende ordnungsbehördliche Verordnung über das Offenhalten 
von Verkaufsstellen aus besonderem Anlass wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass gem. § 7 Abs. 6 GO NRW eine Verlet-
zung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen dieser Ver-
ordnung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr 
geltend gemacht werden kann, es sei denn,  
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes An-

zeige verfahren wurde nicht durchgeführt,  
 
b) diese Verordnung ist nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht worden,  
 
c) der Bürgermeister hat den Beschluss vorher beanstandet oder 
  
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt 

und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt.  

 
 

Unna, 18.12.2015 
 
Kreisstadt Unna als örtliche Ordnungsbehörde 
Der Bürgermeister 
 
gez. Werner Kolter 

 
 
Abl.KrStUN 25 – 95 / 18. Dezember 2015 
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96. Bekanntmachung 
 

Ordnungsbehördliche Verordnung über das Offenhalten von  
Verkaufsstellen vom 18.12.2015 - Westfalenmarkt - 

 
Aufgrund des § 6 des Gesetzes zur Regelung der Ladenöffnungszeiten 
vom 16.11.2006 (G.V. NRW S. 516) geändert durch Gesetz vom 30. April 
2013 (GV. NRW. S. 208) i. V. m. §§ 1 und 25 ff des Gesetzes über Aufbau 
und Befugnisse der Ordnungsbehörden (Ordnungsbehördengesetz -OBG-) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 13.05.1980 (GV NRW S. 528), 
zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 2. Oktober 2014 
(GV. NRW. S. 622), wird von der Kreisstadt Unna als örtlicher Ordnungsbe-
hörde gemäß Beschluss des Rates der Kreisstadt Unna vom 17.12.2015 für 
das Gebiet der Kreisstadt Unna folgende ordnungsbehördliche Verordnung 
erlassen:  

 
§ 1 

 
Verkaufsstellen dürfen am 03.04.2016 und am 02.04.2017 in der Zeit von 
13.00 bis 18.00 Uhr geöffnet sein.  
 

§ 2 
 
Die Regelung wird innerhalb des Ortsteiles Unna-Mitte auf die nachstehen-
den Bereiche  
 
1. Innenstadt (Begrenzung im Westen, Süden und Osten durch den Ver-

kehrsring (beidseitig) sowie im Norden durch die Bahnlinie Unna-
Dortmund), 

2. Verkaufszentrum Unna-West (Begrenzung nördlich der B 1, westlich der 
Feldstraße, unmittelbar beidseitig der Massener Straße, östlich der Auto-
bahn A 1) 

 
begrenzt.  

 
§ 3 

 
1. Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig im Rahmen der 

§§ 1 und 2 Verkaufsstellen außerhalb der dort zugelassenen Geschäfts-
zeiten offen hält oder in diesen Geschäftszeiten andere als die zugelas-
senen Waren verkauft.  

 
2. Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 13 des Gesetzes zur Regelung der 

Ladenöffnungszeiten mit einer Geldbuße bis 5000,00 € geahndet wer-
den.  

 
§ 4 

 
Diese Verordnung tritt am Tag nach Bekanntmachung in Kraft. 
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Bekanntmachungsanordnung 
 

Die vorstehende ordnungsbehördliche Verordnung über das Offenhalten 
von Verkaufsstellen aus besonderem Anlass wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass gem. § 7 Abs. 6 GO NRW eine Verlet-
zung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen dieser Ver-
ordnung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr 
geltend gemacht werden kann, es sei denn,  
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes An-

zeige verfahren wurde nicht durchgeführt,  
 
b) diese Verordnung ist nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht worden,  
 
c) der Bürgermeister hat den Beschluss vorher beanstandet oder 
  
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt 

und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt.  

 
 

Unna, 18.12.2015 
 
Kreisstadt Unna als örtliche Ordnungsbehörde 
Der Bürgermeister 
 
gez. Werner Kolter 

 
 
Abl.KrStUN 25 – 96 / 18. Dezember 2015 
 

 
 


